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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1993

Rechtssatz

Enthält das erstinstanzliche Straferkenntnis im Spruch nicht das gesetzte konkrete tierquälerische Verhalten, wobei in

erster Linie ausschlaggebend ist, daß der Hinweis, wodurch Schmerzen verursacht und welche konkreten Leiden

gegeben waren, fehlt, und auch keine Darstellung gegeben wird, warum für die tierärztliche Betreuung nicht gesorgt

wurde, erfüllt der Spruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses nicht die Voraussetzungen des § 44a Z 1 VStG

(Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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